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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1988

Norm

ASVG §332 A

Rechtssatz

Der Grundsatz der zeitlichen Kongruenz besagt, daß die sachlich kongruenten Sozialversicherungsansprüche und

Schadenersatzansprüche für denselben Zeitraum zustehen müssen. Der Versicherungsträger, der eine Geldleistung für

einen bestimmten Zeitraum erbringt, darf sich den Rückersatz seines Leistungsaufwandes nicht mittels eines an sich

sachlich kongruenten Haftpflichtanspruches verschaffen, der für einen anderen Zeitraum besteht.
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